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 10. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 1.092.400 Dollar für 
die am 30. Juni 2002 abgelaufene Finanzperiode den Guthaben 
aus dem in den Ziffern 8 und 9 genannten Betrag hinzuzurech-
nen sind, und dass die jeweiligen Anteile der Mitgliedstaaten 
gemäß der auf sie zutreffenden Ziffer anzurechnen sind; 

 11. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch 
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen fi-
nanziert werden darf; 

 12. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der 
Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

RESOLUTION 57/335 

Verabschiedet auf der 90. Plenarsitzung am 18. Juni 2003, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/57/831, Ziffer 6)194. 

57/335. Finanzierung der Mission der Organisation der 
Vereinten Nationen in der Demokratischen Repu-
blik Kongo 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten 
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo195 und der 
entsprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen196, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 1258 
(1999) vom 6. August 1999 und 1279 (1999) vom 30. No-
vember 1999 betreffend die Entsendung militärischen Ver-
bindungspersonals in die Kongo-Region beziehungsweise die 
Einrichtung der Mission der Organisation der Vereinten Natio-
nen in der Demokratischen Republik Kongo sowie die späteren 
Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission ver-
längerte, zuletzt Resolution 1417 (2002) vom 14. Juni 2002, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1445 (2002) des Si-
cherheitsrats vom 4. Dezember 2002, mit der sich der Rat das 
neue Einsatzkonzept zu eigen machte und die Ausweitung der 
Mission genehmigte, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 54/260 A vom 
7. April 2000 sowie die späteren Resolutionen über die Finan-
zierung der Mission, zuletzt Resolution 56/252 C vom 27. Juni 
2002, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) 
 
194 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vor-
sitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
195 A/57/682, A/57/683 und Add.1 und A/57/723. 
196 A/57/772 und Add.10. 

vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der 
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen, 

 mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für 
die Mission entrichtet worden sind, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo per 31. März 2003, namentlich von 
den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 211,9 Mil-
lionen US-Dollar, was etwa 17 Prozent der gesamten veranlag-
ten Beiträge entspricht, bekundet ihre Besorgnis darüber, dass 
nur sechsundzwanzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge in voller 
Höhe entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaa-
ten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nach-
drücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge 
sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge 
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitglied-
staaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass 
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den 
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch 
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche 
Belastungen erwachsen; 

 4. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzöge-
rungen, mit denen der Generalsekretär bei der Dislozierung ei-
niger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, ins-
besondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit 
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war; 

 5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedens-
sicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und admini-
strative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu be-
handeln sind; 

 6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissio-
nen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit sie 
ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen kön-
nen; 

 7. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie mög-
lich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenständen in 
der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Itali-
en) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die 
Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken; 

 8. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht des Gene-
ralsekretärs über den Stand des Vertrags über Flugplatzdienste 
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für die Mission197 und sieht der weiteren Prüfung dieses The-
mas durch den Rat der Rechnungsprüfer mit Interesse entge-
gen; 

 9. bekräftigt die einschlägigen Bestimmungen ihrer Re-
solutionen 55/232 vom 23. Dezember 2000 und 55/247 vom 
12. April 2001; 

 10. bekräftigt außerdem ihre Resolution 49/233 A vom 
23. Dezember 1994 und den Beschluss 49/478 A vom 31. März 
1995; 

 11. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, 
der Generalversammlung auf dem Hauptteil ihrer achtundfünf-
zigsten Tagung einen überarbeiteten Entwurf des Haus-
haltsplans für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 
vorzulegen, der den Entwicklungen in der Demokratischen Re-
publik Kongo und den weiteren Beschlüssen des Sicherheits-
rats Rechnung trägt 198; 

 12. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Schlussfolgerungen und Empfehlungen im Be-
richt des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen199 an und ersucht den Generalsekretär, ihre voll-
ständige Umsetzung sicherzustellen, mit der Maßgabe, dass der 
Generalsekretär über ausreichende Mittel zur Bewältigung von 
Lagerveränderungen am Boden verfügen muss; 

 13. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird, insbesondere in Be-
zug auf den Lufttransport; 

 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung 
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen 
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu 
unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des All-
gemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Erfor-
dernissen der Mission; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2001 bis 30. Juni 2002 

 15. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Haushaltsvollzug der Mission im Zeitraum vom 
1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002200; 

 16. beschließt, den während der am 30. Juni 2001 abge-
laufenen Finanzperiode veranschlagten, jedoch nicht veranlag-
ten Betrag von 41 Millionen Dollar mit den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln in Höhe von 61.173.000 Dollar für 

 
197 A/57/756. 
198 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, 
Fifth Committee, 52. Sitzung (A/C.5/57/SR.52) und Korrigendum. 
199 Siehe A/57/772/Add.10. 
200 A/57/682. 

die am 30. Juni 2002 abgelaufene Finanzperiode zu verrech-
nen; 

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 
bis 30. Juni 2004 

 17. beschließt außerdem, bis zur Vorlage des überarbeite-
ten Entwurfs des Haushaltsplans an die Generalversammlung 
für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 auf dem 
Sonderkonto für die Mission der Organisation der Vereinten 
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo den Betrag 
von 608.228.150 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag 
von 582 Millionen Dollar für die Aufrechterhaltung der Mis-
sion, der Betrag von 20.083.850 Dollar für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 6.144.300 Dollar für 
die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen 
sind; 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 18. beschließt ferner, vorbehaltlich eines Beschlusses des 
Sicherheitsrats, das Mandat der Mission zu verlängern, und bis 
zur Vorlage des überarbeiteten Entwurfs des Haushaltsplans an 
die Generalversammlung den Betrag von 608.228.150 Dollar 
entsprechend den in Resolution 55/235 festgelegten und von 
der Generalversammlung in ihren Resolutionen 55/236 vom 
23. Dezember 2000 und 57/290 A vom 20. Dezember 2002 ge-
änderten Kategorien und unter Berücksichtigung des mit ihren 
Resolutionen 55/5 B vom 23. Dezember 2000 und 57/4 B vom 
20. Dezember 2002 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 
2003 und des Beitragsschlüssels für das Jahr 2004201 zu einem 
monatlichen Satz von 50.685.679 Dollar unter den Mitglied-
staaten zu veranlagen; 

 19. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolution 
973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds in Höhe 
von 14.599.236 Dollar zu einem monatlichen Satz von 
1.216.603 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzu-
rechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
9.710.736 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem 
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Perso-
nalabgabe in Höhe von 4.525.200 Dollar, die für den Friedens-
sicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jewei-
ligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 363.300 Dollar, die für die Versorgungsbasis 
der Vereinten Nationen bewilligt wurden; 

 20. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die ih-
re finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt 
haben, ihr jeweiliger Anteil an den verbleibenden nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe 
von insgesamt 43.158.000 Dollar für die am 30. Juni 2002 ab-
gelaufene Finanzperiode entsprechend den in Resolution 
 
201 Von der Generalversammlung zu verabschieden.  
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55/235 festgelegten und von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 55/236 und 57/290 A geänderten Kategorien und 
unter Berücksichtigung des in ihren Resolutionen 55/5 B und 
57/4 B festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2002 auf ih-
re Veranlagung nach Ziffer 18 anzurechnen ist; 

 21. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre fi-
nanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission nicht erfüllt 
haben, ihr jeweiliger Anteil an den verbleibenden nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe 
von insgesamt 43.158.000 Dollar für die am 30. Juni 2002 ab-
gelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 20 festgelegten 
Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 22. beschließt, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus 
der Personalabgabe in Höhe von 448.600 Dollar für die am 
30. Juni 2002 abgelaufene Finanzperiode auf die Guthaben aus 
dem in den Ziffern 20 und 21 genannten Betrag anzurechnen 
sind; 

 23. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch 
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen fi-
nanziert werden darf; 

 24. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten Per-
sonals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist; 

 25. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten 
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind; 

 26. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der 
Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen 
Republik Kongo" in die vorläufige Tagesordnung ihrer acht-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

 




